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272. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
30. Mai 1989 betreffend den Geltungsbereich
des Übereinkommens zur Befreiung ausländi-
scher öffentlicher Urkunden von der Beglaubi-

gung

Nach Mitteilung der Niederländischen Regie-
rung hat das Vereinigte Königreich die Behörde,
die zur Ausstellung der Apostille nach Art. 3 Abs. 1
des Übereinkommens zur Befreiung ausländischer
öffentlicher Urkunden von der Beglaubigung
(BGBl. Nr. 27/1968, letzte Kundmachung des Gel-
tungsbereiches BGBl. Nr. 630/1988) zuständig ist,
für Guernsey mit Wirksamkeit vom 1. Juni 1989
wie folgt geändert:

The Lieutenant Governor of the Bailiwick of
Guernsey.

Vranitzky

273. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
30. Mai 1989 betreffend den Geltungsbereich
des Übereinkommens gegen Folter und andere
grausame, unmenschliche oder erniedrigende

Behandlung oder Strafe

Nach Mitteilungen des Generalsekretärs der
Vereinten Nationen haben folgende weitere Staa-
ten ihre Ratifikationsurkunden zum Übereinkom-
men gegen Folter und andere grausame, unmensch-
liche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe
(BGBl. Nr. 492/1987) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung
der Ratifikationsurkunde:

Chile 30. September 1988
China 4. Oktober 1988
Deutsche Demokratische

Republik 9. September 1987

Staaten: Datum der Hinterlegung
der Ratifikationsurkunde:

Ekuador 30. März 1988
Griechenland 6. Oktober 1988
Guyana 19. Mai 1988
Italien 12. Jänner 1989
Kanada 24. Juni 1987
Kolumbien 8. Dezember 1987
Luxemburg 29. September 1987
Niederlande (einschließlich

Niederländische Antillen
und Aruba) 21. Dezember 1988

Panama 24. August 1987
Peru 7. Juli 1988
Portugal 9. Februar 1989
Spanien 21. Oktober 1987
Togo 18. November 1987
Tschechoslowakei 7. Juli 1988
Tunesien 23. September 1988
Türkei 2. August 1988
Vereinigtes Königreich

(einschließlich Anguilla,
Britische Jungferninseln,
Kaimaninseln, Falklandin-
seln, Gibraltar, Montser-
rat, Pitcairn, Henderson,
Ducie- und Oeno-
inseln, St. Helena und
Nebengebiete, Turks-
und Caicosinseln) 8. Dezember 1988

Nachstehende Staaten haben anläßlich der Hin-
terlegung ihrer Ratifikationsurkunden folgende
Vorbehalte erklärt bzw. Erklärungen abgegeben:

Gemäß Art. 21 und 22:

Griechenland, Luxemburg, Niederlande, Portu-
gal, Spanien, Togo, Tunesien und Türkei
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Gemäß Art. 28 Abs. 1 und An. 30 Abs. 2:

Chile, China, Deutsche Demokratische Republik
und Tschechoslowakei

Gemäß Art. 30 Abs. 2:

Panama und Türkei

VEREINIGTES KÖNIGREICH

Gemäß Art. 21 erklärt das Vereinigte König-
reich, daß es die Zuständigkeit des Ausschusses zur
Entgegennahme und Prüfung von Mitteilungen, die
von einem anderen Vertragsstaat eingereicht wer-
den, unter der Voraussetzung anerkennt, daß ein
solch anderer Vertragsstaat zumindest 12 Monate
vor Einreichung einer das Vereinigte Königreich
betreffenden Mitteilung durch eine Erklärung
gemäß Art. 21 für sich selbst die Zuständigkeit des
Ausschusses zur Entgegennahme und Prüfung von
Mitteilungen anerkannt hat.

CHILE

Zu Art. 2 Abs. 3 erklärt Chile einen Vorbehalt
insoweit als hiedurch das im chilenischen inner-
staatlichen Recht enthaltene Prinzip des „Gehor-
sams auf wiederholten Befehl" abgeändert wird.
Chile wendet die Bestimmungen dieser völkerrecht-
lichen Norm auf untergeordnetes Personal, das
dem Militärgesetzbuch unterliegt, unter der Vor-
aussetzung an, daß die offenkundig auf Verübung
der in Art. 1 angeführten Handlungen gerichtete
Weisung vom vorgesetzten Offizier nicht aufrecht-
erhalten wird, nachdem ihm sein Untergebener
einen Vorhalt gemacht hat.

Zu Art. 3 erklärt Chile einen Vorbehalt auf
Grund der beliebigen und subjektiven Wortart, in
der er abgefaßt ist.

Chile erklärt, daß es in seinen Beziehungen mit
amerikanischen Staaten, die Vertragsparteien des
interamerikanischen Übereinkommens zur Verhü-
tung und Bestrafung von Folter sind, dieses Über-
einkommen in Fällen anwenden wird, wenn dessen
Bestimmungen mit jenen des vorliegenden Überein-
kommens unvereinbar sind.

EKUADOR

Ekuador erklärt, daß es gemäß den Bestimmun-
gen des Art. 42 seiner Verfassung die Auslieferung
ekuadorianischer Staatsbürger nicht gestattet.

Zu Art. 1 haben Luxemburg und die Niederlande
folgende interpretative Erklärungen abgegeben:

LUXEMBURG

Luxemburg erklärt hiemit, daß es als „gesetzlich
zulässige Sanktionen" im Sinne des Art. 1 Abs. 1
nur jene anerkennt, die sowohl vom innerstaatli-
chen Recht als auch vom Völkerrecht angenommen
sind.

NIEDERLANDE

Die Niederlande sind der Auffassung, daß unter
dem Ausdruck „gesetzlich zulässige Sanktionen" in
Art. 1 Abs. 1 jene Sanktionen zu verstehen sind, die
nicht nur gemäß dem innerstaatlichen Recht son-
dern auch gemäß dem Völkerrecht zulässig sind.

Uruguay und Ekuador haben am 27. Juli bzw.
6. September 1988 Erklärungen gemäß den Arti-
keln 21 und 22 abgegeben.

Die Sowjetunion hat mit 8. März 1989 ihren
anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikationsur-
kunde erklärten Vorbehalt zu Art. 30 Abs. 1
zurückgezogen.

Vranitzky

274. Kundmachung des Bundeskanzlers vom
5. Juni 1989 betreffend den Geltungsbereich

der Satzung des Europarates

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Euro-
parates hat Finnland am 5. Mai 1989 seine Beitritts-
urkunde zur Satzung des Europarates (BGBl.
Nr. 121/1956, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereiches BGBl. Nr. 16/1979) hinterlegt.

Vranitzky

275.

Änderung des Art. 26 der Satzung des Europarates

(Übersetzung)

BESCHEINIGUNG DES
GENERALSEKRETÄRS

DES EUROPARATES

Nachdem Art. 41 Abs. d der
Satzung des Europarates *) vor-
sieht, daß Änderungen der Arti-

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 121/1956 (zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 17/1979)



112. Stück — Ausgegeben am 16. Juni 1989 — Nr. 275 2435

kel 23 bis 35, 38 und 39 nach
ihrer jeweiligen Billigung durch
das Ministerkomitee und die
Beratende Versammlung mit dem
Datum der vom Generalsekretär
ausgestellten Bescheinigung, die
den Regierungen der Mitglieder
zu übersenden ist und die Billi-
gung der genannten Änderungen
beglaubigt, in Kraft treten,
beglaubigt der Generalsekretär
hiemit wie folgt:

1. Das Ministerkomitee hat
durch die am 1. Februar
1989 erfolgte Annahme der
Entschließung (89) 1, die
die Zahl der Vertreter Finn-
lands in der Beratenden
Versammlung mit fünf fest-
setzt, die diesbezügliche
Änderung des Art. 26 der
Satzung genehmigt, dessen
Text nachstehend wiederge-
geben wird;

2. Die Beratende Versamm-
lung hat dieselbe Änderung
am 1. Februar 1989 geneh-
migt [Stellungnahme
Nr. 144 (1989)];

3. Nachdem diese Änderung
durch beide Organe des
Europarates genehmigt
worden ist, tritt sie mit
5. Mai 1989, dem Datum
der vorliegenden Bescheini-
gung, die am selben Tag
den Regierungen der Mit-
glieder übersendet worden
ist, in Kraft.

Der geänderte Text des Art. 26
lautet wie folgt:

„Die Mitglieder haben
Anspruch auf die nachstehend
angegebene Zahl von Sitzen:
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Geschehen zu Straßburg, am
5. Mai 1989.

Vranitzky


